
Traufhöhe, Bezugspunkt ist die nächstgelegene fertig 

ausgebaute Erschließungsanlage mittig vor dem Grundstück

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne

und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB

i. V. m.  §§ 1 bis 11 der BauNVO

Allgemeine Wohngebiete

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

i. V. m. § 16 BauNVO

Grundflächenzahl

Geschoßflächenzahl als Höchstmaß

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

2 WE

Baugrenze

Satteldach

zulässige Dachneigung

SD

38°-45°

FH 10,50m

max. 2 Wohneinheiten je Gebäude zulässig

4,25mTH
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15. Sonstige Planzeichen

Grenze des rechtskräftigen Bebauungsplanes 21-06

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung

Hauptfirstrichtung = Ausrichtung der Längsachse des Gebäudes

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Festlegungsmaße

Parallelität (die längeren Striche geben die parallelen Linien an)

Spann-, Abstands- oder Breitenmaße

Bei Baumassnahmen ist die Durchführbarkeit

der Festlegung - ggf. örtlich - zu überprüfen.

Regressansprüche an die Stadt Detmold

sind ausgeschlossen!

Für die Festlegungen der Begrenzungen neu festgesetzter sowie bei Veränderung

in Bezug auf Linienführung und/oder Kronenbreite vorhandener  Verkehrsflächen

gelten über die hier getroffenen Festsetzungen hinaus die aufgrund dieses

Bebauungsplanes zu erstellenden Strassenentwurfspläne.

3,0

13,00

Rechtwinkligkeit

6. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenbegrenzungslinie 
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